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Kommunale Bürgschaft
Geschäftszeichen
Die Gemeinde / die Stadt / der Landkreis
- nachstehend Bürge -
verbürgt sich gegenüber der
Sparkasse Neckartal-Odenwald, Hauptstr. 5, 74821 Mosbach 
- nachstehend Sparkasse -
für die Ansprüche der Sparkasse gegen
,
- nachstehend Hauptschuldner -
aus folgendem Darlehen / folgender eingeräumter Kontoüberziehung (Kontokorrentkredit):
Nennbetrag d. Darlehen / d. Kreditlinie in Euro
Datum d. Darlehensvertrags / Kreditvertrags
Vertragsnummer / Kontonummer
nach Maßgabe der folgenden Vereinbarung:
1.
Die Bürgschaft sichert alle Ansprüche der Sparkasse aus dem genannten Darlehen / Kredit (inkl.
Zinsen, Kosten, Nebenleistungen) zu jeweils
%.
2.
Tilgungsleistungen und Erlöse aus der Verwertung anderer Sicherheiten sind jeweils mit
%
auf die verbürgten und mit
%
auf die nicht verbürgten Teile der Forderungen
anzurechnen.
3.
Die Einrede der Vorausklage ist ausgeschlossen. Die Einstandspflicht des Bürgen beschränkt sich auf den Ausfall, den die Sparkasse erleidet, nachdem alle anderen Befriedigungsmöglichkeiten, soweit diese nach vernünftiger Beurteilung erfolgversprechend erscheinen, ausgeschöpft sind. Die Sparkasse kann jedoch verlangen, dass der Bürge zeitnah vorläufige Zahlungen (Abschlags-zahlungen) in Höhe des voraussichtlichen von der Bürgschaft gedeckten Ausfalls leistet, sobald der Hauptschuldner in Zahlungsrückstand gerät. Steht der endgültige Ausfall fest, ist eine etwai-ge Differenz durch Nachzahlung bzw. Rückerstattung auszugleichen.
4.
Der Bürge wird vom Hauptschuldner eine Avalprovision verlangen, die als marktübliches Entgelt für die Übernahme des Kreditrisikos angesehen werden kann. Der Bürge gibt der Sparkasse auf Verlangen Auskunft über die Höhe und die kalkulatorische Herleitung des Entgelts.
Erläuterungen zum Bürgschaftstext (Stand November 2016) 
1.
Für Darlehen und eingeräumte Kontoüberziehungen (Kontokorrentkredite) einsetzbar
Der Text kann für die Besicherung von Darlehen und eingeräumten Kontoüberziehungen eingesetzt werden. 
2.
EU-Beihilferecht
Um auf einfache Weise sicherzustellen, dass die Bürgschaft keine Beihilfe im Sinne des EU-Beihilfe-rechts ist, beschränkt sich die Bürgschaft auf 80% der jeweiligen Darlehensforderung und geht au-ßerdem davon aus, dass der Hauptschuldner an den Bürgen eine Avalprovision zahlt, die die Anforde-rungen der sog. Bürgschaftsmitteilung erfüllt1. Die Auskunftspflicht zur Avalprovision dient dazu, dass die Sparkasse bei Bedarf prüfen kann, ob es plausibel erscheint, dass die Anforderungen der Bürgschaftsmitteilung erfüllt sind2.
3.
Privilegierung bei den Eigenmittelanforderungen (Art. 213 - 215 CRR)
a)
Zeitnahe Abschlagszahlungen
Sollen bei den aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen die Privilegierungen für Kommunal-kredite in Anspruch genommen werden können, muss die Bürgschaft vorsehen, dass der Bürge, wenn der Hauptschuldner mit seinem Kapitaldienst in Rückstand gerät, zeitnah eine vorläufige Zahlung (Abschlagszahlung) in Höhe des voraussichtlichen Ausfalls leistet (Art. 215 CRR3). Eine Regelung, nach der der Bürge erst zahlen muss, nachdem der Gläubiger gegen den Hauptschuldner vollstreckt oder sonstige Beitreibungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat, würde dazu führen, dass das gesicherte Darlehen in Bezug auf die Eigenmittelanrechnung nicht als Kommunalkredit behandelt werden darf. Das hätte Konsequenzen für die Kalkulation der Kreditkonditionen.
b)
Aufspaltung in zwei Darlehen?
Die aufsichtlichen Anforderungen an die Besicherung wurden in der Vergangenheit mit der Formulie-rung umschrieben, es müssten „sämtliche aus der garantierten Position geschuldete Zahlungen effek-tiv ab[ge]sichert [sein], einschließlich geschuldeter Zinsen und sonstiger geschuldeter Zahlungen“4.  Daraus entstand im Hinblick auf die quotal begrenzte Bürgschaft der Vorschlag, das Darlehen für die Zwecke der Eigenmittelunterlegung im Verhältnis 80:20 dergestalt in zwei Verträge aufzuteilen, dass einer der Darlehensverträge vollständig verbürgt und der andere gar nicht verbürgt ist5. In der Praxis scheint diese Vorgehensweise allerdings eher unüblich zu sein. Es spricht auch einiges dafür, dass eine Aufteilung in zwei Verträge jedenfalls nach der heute maßgeblichen Bestimmung (Art. 215 CRR) nicht notwendig ist, weil die Bestimmung nicht auf die vollständige Absicherung der Höhe nach, son-dern in Bezug auf „alle Arten von Zahlungen, die der Schuldner … zu leisten hat“ abstellt. Daher er-scheint es nach gegenwärtigem Erkenntnisstand vertretbar, auf eine Aufspaltung zu verzichten.
1
Abschnitt 3.2 lit. d) der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (2008/C 155/02), ABl. C 155 vom 20.06.2008, S. 10
2
vgl. Abschnitt 2 des SVBW-Rundschreibens vom 11.04.2016
3
Capital Requirements Regulation  - VO (EU) Nr. 575/2013
4
§ 164 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 SolV
5
vgl. Abschnitt 7 c) des SVBW-Rundschreibens vom 11.04.2016
4.
Genehmigung der Kommunalaufsicht
Die Bürgschaft bedarf zu ihrer Wirksamkeit einer Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde    (§ 88 Gemeindeordnung). In der Vergangenheit sind Bürgschaften für Kommunalkredite oft so ausge-staltet gewesen, dass der Bürge zur Zahlung erst verpflichtet war, nachdem der Kreditgeber gegen den Hauptschuldner vollstreckt hat oder gar erst dann, wenn der Kreditgeber alle in Betracht kom-menden Beitreibungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat (Ausfallbürgschaft, ggf. mit Modifikationen).
Der vorliegende Vorschlag, der den Bürgen zu zeitnahen Abschlagszahlungen verpflichtet, weicht hiervon aus dem unter 3 a) genannten Grund ab. Ein durchgreifendes kommunalrechtliches Hinder-nis dürfte sich daraus aber nicht ergeben. Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg schreibt nicht etwa vor, dass nur Ausfallbürgschaften übernommen bzw. genehmigt werden dürfen. Auch die frühere Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums BW (VwV GemO zu § 88)6, die bis heute im Kommentar zur Gemeindeordnung von Kuntze/Bronner/Katz mit abgedruckt ist, ging davon aus, dass insoweit ein Handlungsspielraum bestehe. Sie lautete:
„3. Grundsätzlich soll die Gemeinde nur eine Ausfallbürgschaft übernehmen und von der Übernah-me einfacher Bürgschaften, selbstschuldnerischer Bürgschaften oder modifizierter Ausfallbürg-schaften absehen, es sei denn, der Kreditgeber kann nach den für ihn maßgeblichen Bestim-mungen auf eine solche Bürgschaft nicht verzichten und der Kreditnehmer ist auf die Übernah-me dieses Kredits angewiesen. …“ (Hervorhebung durch Bearbeiter)
6
durch die Vorschriftenanordnung vom 23.11.2004 (GABl. S. 530) zum 31.12.2015 außer Kraft getreten 
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